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c) bei Versorgung mit erhöhtem Niederdruck und 
bei Mittel- und Hochdruck Versorgung mit dem 
vereinbarten Druck.

Für Gas, das nicht dem Geltungsbereich der TGL unter
liegt, sind Gütewerte zu vereinbaren.

(7) Die Großabnehmer sind verpflichtet, den vom 
EVB herausgegebeneh Nachweis über die Bedarfsdek- 
kung zu führen. Zur Kontrolle der Einhaltung der Kon
tingente und der für die Dauer des Aufrufes von Ver
sorgungsstufen geltenden Höchstmengen haben die kon
tingentpflichtigen Abnehmer die Zählerstände täglich 
einmal, bei festgelegten Stundenhöchstmengen stünd
lich zur festgelegten Zeit abzulesen und in den Nach
weis über die Bedarfsdeckung einzutragen. Der Nach
weis ist dem EVB zu den festgelegten Terminen zu 
übergeben.

(8) Im Energieliefervertrag kann außerdem wegen be
schränkter Forlleitungsmöglichkeil die Abnahme durch 
Stundenhöchstmengen begrenzt werden. Auf Verlangen 
des Abnehmers ist der EVB verpflichtet, Termin und 
Bedingungen, unter denen die Fortleitungsmöglichkei
ten für die volle Bedarfsdeckung hergestellt werden 
können, anzugeben.

§7
Lieferung und Abnahme von Wärme

(1) Der EVB liefert die Wärme unter Verwendung 
von Dampf, Heiß- oder Warmwasser als Energieträger. 
Er ist verpflichtet, den Abnehmer im vereinbarten Um
fang kontinuierlich mit Wärme zu beliefern.

(2) Im Wärmeliefervertrag mit Großabnehmern, die 
nach dem Wärmeleistungspreistarif beliefert werden, 
sind die höchste Wärmeleistungsinanspruchnahme und 
die zu liefernden Wärmemengen für das jeweilige Plan
jahr festzulegen. Dies geschieht grundsätzlich durch 
Nachlragsvereinbarungen.

(3) Im Wärmeliefervertrag mit Großabnehmern, die 
nach anderen Wärmetarifen beliefert werden, sind die 
im jeweiligen Planjahr zu liefernden Wärmemengen 
festzulegen. Dies geschieht grundsätzlich -durch Nach-

- tragsvereinbarungen. Auf Verlangen eines Vertragspart
ners sind kürzere Liefer- und Abnahmezeiträume un
ter Zugrundelegung der im Vertrag gebundenen Jah
resmenge zu vereinbaren. Die Toleranzen für die Min
derlieferung bzw. die Überschreitung der vereinbarten 
Menge sind insbesondere in Abhängigkeit von der 
Menge und dem Liefer- und Abnahmezeitraum zu ver
einbaren. Sofern keine höheren oder niedrigeren To
leranzen vereinbart werden, gilt eine Toleranz von 
3 %•

(4) Bei dem Abnehmer, der nicht Großabnehmer ist, 
wird unter Berücksichtigung der sonstigen Bestimmun
gen der Lieferanordnung Energie der Bedarf Vertrags
bestandteil.

(5) Soweit nichts anderes vereinbart ist, muß der Zu
stand des Energieträgers, mit dem die Wärme gelie
fert wird, den für das jeweilige Fernwärmehetz fest
gelegten Gütewerten entsprechen.

(6) Die Wärmelieferung für Raumheizung erfolgt in 
Abhängigkeit von den örtlichen meteorologischen Be
dingungen (Außenlufttemperatur, Sonneneinstrahlung, 
Windstärke). Die Angaben der Meteorologischen Dien
stes sind hierfür verbindlich. Die Heizperiode, die täg
liche Heizzeit sowie die Einstellung, und die Auf
nahme der Wärmelieferung innerhalb und außerhalb 
der Heizperiode bei außergewöhnlichen Temperalur- 
verhällnissen sind zwischen EVB und Abnehmer unter

Berücksichtigung der örtlichen Bedingungen zu ver
einbaren. Hierbei hat der EVB eine Abstimmung mit 
den Räten der Städte und Gemeinden vorzunehmen.

(7) Der Großabnehmer hat bei operativer Einschrän
kung der Lieferung seine Abnahme bis auf die im 
Wärmeliefervertrag festgelegte Höhe zu begrenzen. 
Wird Wärme für Produktionszwecke aus Gegendruck
anlagengeliefert, ist,soweiteinMindestdurchsatz fürdiese 
Anlagen gewährleistet bzw. eine zu große Änderungs
geschwindigkeit der Abnahme verhindert werden muß, 
der Abnehmer auf Verlangen des EVB Verpflichtet, die 
in Anspruch zu nehmende Mindestleistung bzw. die zu
lässige maximale Änderungsgeschwindigkeit der Ab
nahme zu vereinbaren. Der Abnehmer ist auf Verlan
gen des EVB verpflichtet, zum Nachweis der Höchst
leistung, Mindestleistung und Änderungsgeschwindig
keit der Abnahme zu den vom EVB angegebenen Zei
ten die Meßeinrichtungen abzulesen und die abgelese
nen Werte in ein Kontrollbuch einzutragen. Das Kon- 
trollbuch ist dem Beauftragten des EVB auf Aufforde
rung vorzulegen. ^

(8) Wird Wärme mit Dampf als Energieträger ge
liefert, ist der Abnehmer verpflichtet, das Kondensat 
kontinuierlich unter Beachtung der in der jeweils gül
tigen TGL festgelegten Gütewerte in der vereinbarten 
Mindestmenge und mit der vereinbarten Temperatur so 
weit entspannt zurückzuliefern, daß kein Dampf ent
weichen kann. Auf Antrag können von der TGL ab
weichende Gütewerte vereinbart werden, wenn es der 
EVB übernimmt, entsprechend der Kapazität seiner 
Anlagen nicht einwandfreies Kondensat entgeltlich zu 
enthärten und zu entölen. Um die Gütewerte einzu
halten, kann der EVB vom Abnehmer verlangen, daß 
er die Kondensatgüte ständig kontrolliert sowie, wenn 
das technisch und ökonomisch zweckmäßig ist, in einer 
angemessenen Frist entsprechende Aufbereitungsanla
gen einbaut und betreibt. Nicht einwandfreies Konden
sat kann der EVB zurückweisen. Es gilt als nicht zu
rückgeliefert und ist nach den geltenden Preisbestim
mungen zu bezahlen.

(9) Wird Wärme aus Heiß- und Warmwassernetzen 
bezogen, ist der Abnehmer verpflichtet, den Wärme
inhalt des Energieträgers so auszunutzen, daß die ver
einbarte Rücklauftemperatur eingehalten wird. Die di
rekte Entnahme des Energieträgers ist nur zulässig, 
wenn dies mit dem EVB vereinbart wird.

§8
Rationeller Energieeinsatz

Die Abnehmer sind verpflichtet, die Energie rationell 
einzusetzen.

§9
Unterbrechung oder Einschränkung 

der Lieferung bzw. Abnahme
(1) Der EVB darf die Energielieferung wegen plan

mäßiger Arbeiten in seinen Anlagen unterbrechen oder 
einschränken. Dafür gelten folgende Bedingungen:

a) Den Großabnehmern ist grundsätzlich im laufen
den Jahr für das folgende Jahr mitzuteilen, wann 
die Lieferung unterbrochen oder eingeschränkt 
wird. Die Lieferung darf grundsätzlich nur dann 
unterbrochen oder eingeschränkt werden, wenn 
das bis zum 10. des vorausgehenden Monats ver
einbart wurde. (Großabnehmer von Elektroener
gie im Sinne dieser Vorschrift sind Großabneh
mer, die aus Netzen > 1 kV beliefert werden.)


